
Stadt Kremmen

TOP: 5
Vorlage
Öffentlich :Ja

Amt/Geschäftszeichen Datum  Drucksache-Nr.:01-146-2021
Federführendes Amt :Bauamt 14.09.2021

Beratungsfolge

Gremium/Ausschuss Termin Genehmigung Stimmverhältnis J N E

Bau-/Wirtschafts- und
Umweltausschuss

30.09.2021 0 0 0

Betreff:
Beratung und Empfehlung: Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 65 "Feuerwehr und Parken am
Schlossdamm"der Stadt Kremmen
Inhalt

Der Bau-,  Wirtschafts-  und  Umweltausschuss  der  Stadt  Kremmen  empfiehlt  den  Bebauungsplan
Feuerwehr und  Parkfläche  am  Schlossdamm  (Stand:  September  2021),  bestehend  aus  der

Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung. Die  Begründung  zum  Bebauungsplan  Feuerwehr und  Parkfläche  am  Schlossdamm
wird gebilligt.
Der Satzungsbeschluss ist nach Inkrafttreten des neuen Flächennutzungsplanes Kremmen 2040
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. Alternativ bedarf der Bebauungsplan der
Genehmigung durch den Landkreis Oberhavel als höhere Verwaltungsbehörde. Die Erteilung der
Genehmigung ist dann ortsüblich bekanntzumachen.  

Beratungsergebnis:
Gremium: Sitzung am: TOP

Anz. Mitgl. :5 dav. anwesend Ja...... Nein......Enthalt.......

Laut Vorlage...... Abweichende Vorlage

eingebracht durch :Bürgermeister
Bearbeiter :Wießner

.................................................................
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Problembeschreibung/Begründung

Siehe Anlagen

Anlagen:

Begründung Stand September 21-

Planzeichen Stand September 21-

gez. Enrico Wießner

Leiter Bauamt

Finanzielle Auswirkungen

haushaltsmäßige Berührung:  ja keine haushaltsmäßige
Berührung

Mittel stehen zur
Verfügung

Mittel stehen
nur zur
Verfügung in
Höhe von:

________________Euro
HH-Jahr:  2021
 ____________

Kosten:   ca. 25.000
________________

Produktkonto Ergebnishaushalt:
51101/5431000________________

Produktkonto Finanzhaushalt:
___________

Investitionsmaßnahme:
___________________________

 

..................................... ..............................................


